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zu Steuerbücher, Ausscheidungsvertrag, Kantonnementsvertrag oder:

"In welcher Gemeinde liegt der Solboden, in Niederried oder in Ringgenberg?"

  Die vorstehende 'tiefgründige' Frage führte dazu, die lokal vorhandenen Unterlagen und
Aussagen zusammenzuführen.

  "Das Grundbuchamt Interlaken sagt, Ringgenberg habe kein Grundstück auf Niederrie-
der Boden. Der  Solboden gehört der Burgergemeinde Ringgenberg und demzufolge zur
Gemeinde Ringgenberg!"  Doch ist  diese von einigen Burgern Ringgenbergs gezogene
Schlussfolgerung korrekt? Dass im Grundbuch keine Ringgenberger Liegenschaft in Nie-
derried eingetragen ist kann auch heissen, dass nie eine erfasst wurde!

  Das Grundbuch selber existiert 'erst' seit 1804. Davor wird es 'schwierig'. Auch danach
muss man wissen, wonach man sucht! Grundstücknummern sind dabei sehr hilfreich.

  Der Grundbuchplan von 2014 zeigt unter http://www.be-geo.ch/ das Eck mit dem Solbo-
den als zum Gemeindegebiet Niederried gehörend. 'Da' ist aber kein Grundstück mit Gren-
zen eingetragen und somit fehlt auch eine Grundstücknummer. Es hilft wenig, dass bei ei-
ner Begehung 2014 "Grenzsteine mit Kreuz" gefunden wurden!

  Es existieren aus Niederried von 1862 ein Ausscheidungs- sowie von 1871 ein Kanton-
nementsvertrag, welche die Besitzesverhältnisse in Niederried regeln.

  Der Ausscheidungsvertrag, der das Gut auf die Burger- und die Einwohnergemeinde Nie-
derrieds aufteilt, ist datiert am 06. November 1862. An Berg- oder Heumääder im Burger -
gut sind in der Nordwestecke Niederrieds Breitschindli und zwischen den Flühnen aufge-
führt, die Heinisegg östlich, aber nichts nördlich. - Das ist folgerichtig, wenn der Solboden
dannzumal aus der Sicht der 'Ausscheidenden' Privaten (hier der Burgergemeinde Ring-
genberg) gehörte. - Damals reichte zur Bestimmung eines Grundstückes, an welche ande-
re es Morgens, Mittags, Abends und Mitternachts, also östlich, südlich, westlich und nörd-
lich, anstösst. Die Grenzen markierten Geländepunkte, später Grenzsteine.

  Der im Ausscheidungsvertrag als Basis zitierte Plan von Knecht 1759 lagerte lange Zeit
bei Mäusen und Feuchtigkeit.

  Albrecht Knecht,  Landvogt des eh. Klosters Frienisberg, zeichnete diverse Pläne der
Wälder und umliegenden Besitzungen vom Berner Mittel- und Oberland. Diese Pläne wa-
ren noch im 19. Jh. eine wichtige Bezugsgrösse !
  Der "Plan von denen hochoberkeitlichen Hochwälderen Jn den Einungen Ringgenberg
und Niederr Ried Jm Amth Jnterlachen gelegen" wurde "aufgenommen und Jns Reine ge-
tragen durch Al: Knecht Anno 1759". 'Dumm' ist, dass auf dem Plan dort, wo Solswägen
liegt, die Planbeschreibung zu finden ist. Da gibt's nur Flühe und Mäder, keine Wälder.

  Die Einzigartigkeit dieser Karte (in mehrfachem Sinn!) rechtfertigte 1992 den Einsatz vom
Chefrestaurator des Staatsarchivs, auch oder gerade weil die Karte in einem erbärmlichen
Zustand war. Die grüne Kupferfarbe der Wälder hatte das Papier geschützt, nicht so die
Farbe der Weyden und Allmenten. Eine Befeuchtungskammer wurde als Prototyp ausge-
führt und Japanpapier auf ein entsprechendes Gestell  gespannt. In 250 Arbeitsstunden
wurden dann die Fragmente auf das Papier übertragen. Niederried erhielt ein Faksimile
(im Gemeindesaal), das Staatsarchiv behielt die Karte.
  Auch der 'Ringgenberger' Plan der hochoberkeitlichen Hochwälderen der Einungen Ring-
genberg und Niederried hilft  nicht  weiter.  Die Grenze bergwärts  machen hier Cuenrad
Wyssen Bärenloch-Weid und die Hubel-Weyden.

http://www.be-geo.ch/
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  Die Freiherren besassen Alloden, privaten Grundbesitz, den sie selber bewirtschaften
oder Lehensleuten abgeben konnten. Ein Lehen war vererblich, quasi immerwährend, und
das zum einmal festgesetzten jährlichen Zins. Das führte zur Katastrophe, als die Kriegs-
lust Berns gewaltige Teuerungsschübe hervorrief. Dannzumal gingen die Freiherrschaften
an die Klöster, welche die 'Konkursmasse' aufkauften, oder wie Weissenburg direkt an die
Stadt Bern. - Tiefgründig sind die dannzumaligen Lehensverhältnisse zu analysieren, die
burgundischen,  dann die des deutschen Reichs, wo das Lehen veräusserlich war,  bei
Reichsbesitz aber ohne das zugehörige Land, das im Besitz des Reiches verblieb.

  Die Klöster machten es besser und erhoben als Zins für genutzte Flächen den Zehnten,
10 % vom Ertrag. Da hatte 'sicher' ein Klosterbruder aufgelistet, wer was ablieferte. Doch
so wie der Lagerort, die Zehntenscheune, der Zehntstadel in Niederried, nur noch Erinne-
rung ist, so 'entschwunden' sind diese Listen.

  Nach der Übernahme der Ländereien 1529 durch die Stadt, später Republik Bern wurde
für jede Bäuert eine feste, ewige Steuer festgelegt, die ausser einer Senkung aufgrund
von Unwetterschäden anfangs des 16. Jhs. bis 1798 bestand. Wie die Aufteilung innerhalb
der Gemeinden erfolgte, war deren Sache, die an den Vogt abgegebene Summe musste
stimmen! Die Beträge richteten sich nach dem auf den Flächen und Bäumen zu erzielen-
den Ertrag. Dabei wurde bei den Einwohnern für Haus und Hofstatt eine vergleichsweise
geringe Gebühr erhoben, da sich hier wenig bis nichts erwirtschaften liess.
  Die ewige unveränderliche Steuer war für die Schuldner ein Segen. Die reiche Republik
Bern konnte sich den infolge der Teuerung 'stetigen' Einnahmerückgang leisten.

  Und nun? Wenn eine Bäuert, eine Gemeinde für Grundstücke die ewige Steuer einfor-
derte, lagen diese Grundstücke allesamt innerhalb vom Gemeindebann. Besass ein Ein-
wohner in einer anderen Gemeinde Land, hatte er dort die in dieser Gemeinde festgesetz-
te Abgabe zu leisten. Somit sind die Steuerbücher ein genaues Abbild der innerhalb einer
Gemeinde liegenden (besteuerten) Grundstücke!

  In Ringgenberg existieren drei Steuerbücher, in welchen die Abgaben eingetragen sind.
Wäre der Solboden auf Ringgenberger Boden gewesen, würde somit die Gemeinde Ring-
genberg (damals gab es erst die Pürt Ringgenberg, noch keine 'neuzeitliche' Einwohner-
gemeinde) als steuerpflichtig für diesen aufgeführt sein. Da findet sich nichts.

  In Niederried existieren zwei Steuerbücher, von/ab 1560 und von/ab 1788. Darin finden
sich 'viele' Schuldner der ewigen Steuer, so auch welche aus Ringgenberg, und da ein
ganz spezieller Eintrag:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ein Bur Same von Ringen (bärg) git ein
   Krützer Stür von Solswägen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Die Bäuert Ringgenberg bezahlte somit für Solswägen einen Kreuzer an die ewige Stür
Niederrieds! Nachfolgende Einträge bis 'nach 1788' lauten auf acht Heller/Pfennig, was
vom Betrag her gleich viel ist. (1 Batzen = 4 Kreuzer = 32 Pfennig; 1 Pfund = 7 ½ Bz)

  Sol oder Soll steht lt. Idiotikon (VII/766) für 'Alpweide', wägen für etwas, das 'genesen/in
Ordnung' gekommen ist (XV/701),  Solswägen somit für eine 'in Ordnung gebrachte Alp-
weide'. Das passt zur überlieferten Verheerung kurz nach 1500.
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  Über die Steuer ist belegt, dass sich ab 1560 bis 1798 Eigentum der Ringgenberger Bur-
ger auf Niederrieder Boden befand! - Was wären doch die Ringgenberger dumm gewesen,
ihr Geld in eine fremde Gemeinde zu tragen, hätte ihr Grundstück Solswägen innerhalb ih-
res Gemeindebanns gelegen! - Bis dahin (1798) verlief demzufolge die Gemeindegrenze
vom Marchgraben (Rumpelgraben) hoch zum Grat. Der Ausscheidungsvertrag von 1862
zeigt auf Seite 8 dasselbe:  Breitschindli, ein Bergmääder der Burger Niederrieds, grenzt
Morgens an den Flöschgraben (Niederrieds), Mittags auf die Fluh (Niederrieds), Abends
an die Rechtsame der Gemeinde Ringgenberg, Mitternachts wieder an die Fluh (Nieder-
rieds). Was oberhalb der Fluh lag, gehörte folglich nicht den Burgern Niederrieds, aber zur
Gemeinde Niederried. Weiter ist die Heinisegg, die ... Abends an die Mäder von Ringgen-
berg (wichtig: nicht "der Rechtsame Ringgenberg", sondern nur "von Ringgenberg"!) und
Mitternachts auf den Grat stosst. Damit ist klar, dass 1862 in Niederried Mitternachts von
Breitschindli und Abends von der Heinisegg ein Stück Land "von Ringgenberg", aber nicht
"der Gemeinde/Rechtsame Ringgenberg" lag. Das ist ein wichtiger Unterschied!

  Mit dem zuvor aufgeführten Solswägen, dem heutigen Bergmääder Solboden, besitzt die
Burgergemeinde Ringgenberg, als Rechtsnachfolger der Bäuert,  seit  Jahrhunderten ein
Grundstück auf Niederrieder Boden, in etwa definiert "Sonnenaufgangs stossend an die
Heinisegg, Mittags auf die Flüeh, Abends an die Rechtsame (Gemeinde) Ringgenberg und
Mitternachts auf den Grat". Diese Parzelle der Burgergemeinde Ringgenbergs wurde vor
Urzeiten 'vermarchet', aber nie offiziell 'definiert' noch grundbuchamtlich erfasst geschwei-
ge denn vermessen. Deshalb fehlt im Grundbuchamt das Wissen darum. - In einem Plan
1:10'000 von Niederried sind (von Hand) Privaten gehörende Bergmäder mit  Nummer,
ohne Solboden, eingetragen und im Grundbuchamt Interlaken schriftlich erfasst.

  Scheinbar liegt der nun geplanten Vermessungen der Bergmäder unter anderem zugrun-
de, dass der Kanton Bern sein ganzes Gebiet digital vermessen will. Der Ansatz der Lie-
genschaftssteuer für  Solswägen basierend auf dem Kreuzer von 1560 mit der Teuerung
hochgerechnet  aufs  Jahr  2000  ergibt  in  etwa  3  Franken.  Das  soll  den  Investi-
tionsspielraum  abstecken,  den  die  Grenzziehung  um  das  Mäder  Morgens,  Mittags,
Abends und Mitternachts kosten 'darf': Wenig! Da ist alles, was über das notwendige ge-
setzliche Minimum hinausgeht, Idealismus!
  Doch beim Solboden geht es scheinbar um weit mehr als Eigentum, Besitz.

  Mitnichten muss aufgrund der Eigentumsverhältnisse am Solboden die Grenzziehung
zwischen den Gemeinden Ringgenberg und Niederried geändert werden. Müsste nicht,
aber einige Bewohner Ringgenbergs sind seit Jahrzehnten der Meinung, es habe so zu
geschehen, und welche aus Niederried haben dem nun stattgegeben. Der Kreisgeometer
sagte mir: "Eigentümer von Land dürfen sich solcherart einigen." Eigentümer?
  Burger Niederrieds scheinen ein Stück Land, zu welchem sie seit  150 Jahren keine
Rechts- und rund 500 Jahre keine Eigentumsbeziehung mehr haben, der Einwohnerge-
meinde Niederried 'entphrömdet' und der Einwohnergemeinde Ringgenberg übereignet zu
haben. Was sind die zugrundeliegenden Interessen der Protagonisten? 'Übergeordnet':
Dürfen Burger Grenzen von Einwohnergemeinden in dieser Art verschieben?

Christoph Studer, Niederried

  Das Bernervolk stimmte am 31. Juli 1831 in einer Volksabstimmung einer Staatsverfassung für den Kanton
Bern zu. In dieser Verfassung wurde die Teilung von Grundeigentum zwischen Einwohnergemeinde, Burger-
gemeinde und Staat beschlossen und u.a. mit dem Kantonnementsgesetz von 1840 umgesetzt.
  Nachfolgend finden sich der Ausscheidungsvertrag von 31. Oktober 1862 (zu den Eigentumsverhältnissen
der Burger- und der Einwohnergemeinde Niederried am eh. Gut der Bäuert), der Kantonnementsvertrag von
21. Oktober 1871 (zum Wald Kanton-Einwohnergemeinde Niederried) und ein Waldreglement von 1909.
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Abschrift    [im doppelten Sinn: Abschrift vom Vertrag als Kopie und Transkription]

Ausscheidungsvertrag
Die Einwohnergemeinde und die Burgergemeinde –  Niederried – Kirchgemeinde Ring-
genberg urkunden hiermit:
Dass sie in Gemässheit des § 43 des Gesetzes über das Gemeindewesen vom 6. Dezem-
ber 1852 und des § 3 des Gesetzes über die Ausscheidung der Gemeindegüter vom 10.
Oktober 1853 den Betrag und die Bestimmung sämmtlicher, den beiden Korporationen zu-
stehenden Gemeindegüter, vertragsmässig anerkannt und festgestellt haben wie folgt:

A  Gemeindegüter mit örtlichem Zwecke

I. Antheil am Kirchengut von Ringgenberg, im Verhältniss von laut Beschlussakt der Kirch-
gemeinde vom 27. Mai 1857 mit Sanktion des RegierungsRaths vom 21. Jenner 1858.
  Es besteht ein Kirchengut für die ganze Kirchgemeinde Ringgenberg; dasselbe ist durch
Beschlussakt vom 27. Mai 1857 mit Regierungsräthlicher Sanktion vom 21. Jänner 1858,
anerkannt und festgesetzt worden, worauf man sich hier beruft und an welchem Gut der
Ortschaft Niederried der bezügliche Antheil gebührt.
  Das  Gesammtvermögen  des  Kirchengutes  beträgt  nach  dem  angeführten  Akte
Fr. 23'056.94.
II. Schulgut.
a. Kapitalien.
  Laut der unterm 24. Jänner 1862 abgelegten und unterm 12. März gleichen Jahres, ober-
amtlich passirten Rechnung des Schulgutsverwalters betragen solche in sieben zinsbaren
Kapitalien Fr. 1'349.54 [und] an ausstehenden Zinsen davon Fr. 37.65, [total] Fr. 1'387.18

transportiere Fr. 1'387.18

b. Liegenschaften
  Das Schulhaus an der Spielmatte zu Niederried, in Stein und Holz erbaut und mit Schin-
deln gedeckt. Jst unter No 23 um Fr. 700 gegen Brandschaden versichert.
  Dasselbe steht auf dem Dorfplaze, die Spielmatte heissend, wurde im Jahr 1823 erbaut
und der Umschwung soweit die Dachtrauffe reicht wird zum Schulhaus benuzt.
  Die Grundsteuerschazung thut Fr. 869.56
  [Dieses Schulhaus ist das erste Niederrieds. Siehe entsprechenden Beitrag.]

c. Beweglichkeiten.
  Dieselben betragen in Büchern und Schulgeräthschaften laut besonderem Verzeichniss

Fr. 111.--

d. Rechte.
  1. Dem jeweiligen Schullehrer ist die Benuzung folgender Allmentbezirke überlassen:
    a. einem Stük Futter und Heuland, die Fuhren heissend, ob der Leimeren, innwärts dem
Dorfe Niederried, von einer Jucharte und 2'480 ' [Quadratfuss; 1 Fuss = 30 cm; 1 Bernjuchart =
3'440 m2; total ~3'660 m2]. Anstossend: Morgens an das Mühlisbachwäldlein, an den Allment-
rechtpläz des Peter Studer und an den Mühlisbach, Mittags an Jakob und Hans Studers
Leimeren, Peter Studers Allmentpläz, Magdalena Studers und Peter Studers Leimerengü-
ter, Abends an die sogenannten Gäustauden der Burgergemeinde Niederried und Mitter -
nachts an die gleichen und die Fuhren.  [Gau, Gäu  = dörflich, ländlich, auf dem Land] Allment-
rechte, an das Mühlisbachwäldlein und an die Allmentrechtpläze beim Mühlisbach.
  Ueber dieses Stük führt ein öffentlicher Fahr- und Fussweg zu den hinterliegenden Pri-
vatgütern und Allmentrechten und Winterszeit ein Holzschleif.

transportiere Fr. 2'367.74
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    b. einem Stück Futterland und Gestrüpp ob dem Lein, im Gemeindsbezirk Niederried,
von 14'000 '  [1'260 m2]. Stosst: Morgens an die Längwäldlistauden und Christen Studers
Allmentrecht, Mittags an Margaritha Studers Leingut, Abends an das Mühlisbachwäldlein
und Mitternachts an die Wäldliallmentrechte. [Lein = Leinen, Flachs]
  Hierüber führt ein allgemeiner Fahr- und Fussweg und Winterszeit ein Holzschleif.
  Dieser Benutzungsberechtigung ist bis dahin ein jährlicher Zins beigelegt von Fr. 22.40
thut à 4 % capitalisiert an Werth Fr. 560.--
und ist dem Schullehrer bei Berechnung seiner Besoldung jeweilen in Anschlag gebracht
worden. [Anschlag = Umlage, ~Anrechnung]
  2. Ueber die Staats- und Hochwälder der Gemeinde Niederried ist noch kein Kantonne-
mentsvertrag abgeschlossen.  [erfolgte am 21. Okt. 1871; siehe später] Es besteht jedoch das
Recht, in diesen Wäldern das Holz zu Schulhausbauten und zu Reparationen des Schul-
hauses zu nehmen; ferner soll dem Schullehrer das im Gesetz vom 7. Juni 1859 bestimm-
te Quantum Holz aus denselben verzeigt werden.
  3. Das Schulhaus steht auf einem Dorfplaz, was als eine Berechtigung aufgenommen
wird.
             Beschwerden
  Der Burgergemeinde sowie der Einwohnergemeinde wird das Recht vorbehalten, die Ge-
meindeversammlungen im Schulhause abzuhalten; ebenso hat der Burgergemeinderath
und der Einwohnergemeinderath das Recht, in demselben ihre Sitzungen zu halten. Die-
ses Alles soll jedoch der ordentlichen Schulzeit unbeschadet geschehen.

transportiere Fr. 2'927.74

             Zweckbestimmung.
  Das vorgemelte Schulgut ist zum Zweke der Ortschule von Niederried bestimmt und soll
auch in Zukunft zu Schulzwecken dieser Ortschaft verwendet werden.

Summa Schulgut Fr. 2'927.74
III. Allgemeines Ortsgut.
  a. Kapitalien. Dotation.
  Nach Mitgabe der aufgestellten Berechnungen und infolge Uebereinkunft mit der Burger-
gemeinde,  trittet  diese Leztere der Einwohnergemeinde,  behufs Bestreitung der an sie
übergebenen örtlichen Munizipal-Abgaben, eine Summe ab von Fr. 1'436.40
bestehend in folgenden der Burgergemeinde zuständig gewesenen Gültschriften, wobei
dieselbe sowohl für Realität der Schuld als Solidität der Schuldner Gewähr verspricht:
1. Obligation auf Christen Studers sel. Erben zu Niederried von Capital Fr. 160.72
2. Obligation auf Christen Abegglen zu Jseltwald von Capital Fr. 214.29
3. Obligation auf Peter Mäder alt Wirth zu Niederried von Capital Fr. 96.42
    [siehe dazu in der Chronik: 1846 "das Wirtshaus "Affe" oder das 'Huber'-Haus"]
4. Obligation auf Chr. Aemmer im Holz zu Habkern von Capital Fr. 290.--
5. Obligation auf Ulrich Zimmermann von Habkern von Capital Fr. 603.54
6. einen Betrag so das Schulgut von dem Bäuertgut vorschussweise erhalten
    hat Fr. 71.43

[total] Fr. 1'436.40
transportiere Fr. 1'436.40



6 / 23    Wem gehört in Niederried was, den Burger, der Einwohnergemeinde, Privaten... 17.07.2015

  b. Liegenschaften.
1. Das Sprizenhaus, in Stein erbaut und mit Schindeln gedeckt, am Zehnstadel zu Nieder-
ried, auf dem zu den Dorfpläzen gehörenden Grund und Boden stehend.
  Jst vor einigen Jahren neu erbauen worden und hat eine Schazung von Fr. 143.--
2.  Der Schiffscherm. Ein aus Holz erbautes und mit Schindeln gedecktes Gebäude zum
Abschermen der Schiffe. An dem Seeufer stehend und schon vor Einführung der Ferti-
gungsordnung von der Gemeinde erbaut worden. Jn Schazung für Fr. 80.--
3.  Die Berghüttlein, im Niederriedberg auf dem Allmentland stehend und zusammen ge-
wertet für Fr. 150.--
  dieselben begreifen:
a  ein Berghüttlein zu Weissenfluh b  ein dito beim obern Speicher
c  ein dito in den Heidstauden d  ein dito auf dem krummen Känel.
  Diese Hüttlein sind lange vor Einführung der Fertigungsordnung erbauen worden und es
haben in denselben die Wildheuer das Recht, ihr Nachtlager aufzuschlagen. Das Bettfutter
soll jeweilen aus den Allment-Määdern bezogen werden.
4. Der Exerzierplaz, beim See zu Niederried, in der Nähe des Schiffschermens, von etwa
120 Klaftern an Grösse [1 Klafter = 36 QF = 3.096 m2] und begrenzt: Morgens an Ulrich Blatters
sel.  Erben Seegarten; Mittags an den See, Abends an den Schiffscherm und Christen
Glaus Erbschaft und Mitternachts an Ulrich Flüks, Jakob Blatter, Hans Blatters, Peter Stu-
ders und Mithaften.

transportiere Fr. 1'809.40

  [In der SW-Ecke vom Exerzierplatz, dem "Musterplatz", wurde 1907 das 'neue' Schulhaus gebaut, 1958 in
der NO-Ecke das 'ganz neue'. Daraus und aus obiger Beschreibung sieht man, dass die aktuelle 'Flur-Karte'
Niederrieds den Seegarten falsch zeigt! Auch anderswo gab's im Laufe der letzten 150 Jahre 'Verschiebun-
gen', sowohl bei den Namen wie auch der Lage der Fluren und Gräben...]

5. Wege, Dorfpläze, und Brunnen.
  a. Die sogenannte untere Gasse, durch das Dorf führend; das Gässlein zum See und
dem  Schiffscherm  und  Exerzierplaz;  das  Wyssechengässli  und  den  Weg  nach  dem
Stokishaag und nach der Fluh; der Fuhri- und Lengenwang-Allmentweg und die Wege
nach den Bergmädern.
  b. Der Dorfplaz an der Spielmatte auf dem das Schulhaus steht; der Dorfplaz am Zehnd-
stadel, auf dem das Sprizenhaus steht.
  c. Der Dorfbrunnen beim ändern Graben; der Dorfbrunnen an der Landstrasse im obern
Dorf und der Dorfbrunnen an der untern Gasse; so wie die entsprechenden Quellen ob
dem Bachweidli auf der Allment und auf Peter Haaris Hofstättli, unter dem Schöpfli.
c. Beweglichkeiten:
    a. eine neue Feuersprize
    b. die zudienenden Löschgeräthschaften im Sprizenhaus, zusammen in Schazung für

Fr. 800.--
d. Rechte.
  1. Holzrechte:
  Wie bereits hievor bemerkt, ist noch kein Kantonnementsvertrag mit dem Staate, bezüg-
lich  der  Hochwälder  in  der  Gemeinde Niederried  abgeschlossen worden.  Es wird  hier
demnach das Recht der Einwohner von Niederried, soweit solche Kantonsbürger sind, wie
als bis dahin ausgeübt worden ist, aufgenommen. Dieses Recht erstrekt sich auf sämmtli-
che Hochwaldungen in besagter Gemeinde,

transportiere Fr. 2'609.40
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und geht nach bisheriger Uebung, auf Verzeigung von Brennholz an alle Kantonsangehöri-
gen angesessenen Einwohner, ferner auf Bauholz zu Neubauten und nach Bedürfniss zu
Reparationen der Gebäude, zum Unterhalt der Brunnenleitungen und der öffentlichen Ge-
bäude und andern öffentlichen Zweken.
  An Brenn- und Reparationsholz ist bisher der Einwohner, sofern er Kantonsbürger war,
gleichgehalten worden, wie der Burger.
  Jm weiteren wird auf das von Schultheiss und Rath des Kantons Bern, unterm 13. Sept.
1809 erlassene Reglement für die Waldungen des Amts Jnterlaken und bezüglich des Flä-
chen-Jnhalts und der Grösse der Waldungen, auf den Plan des Herrn A. Knecht, vom Jahr
1759 verwiesen.
  2. Weidrecht auf der Allment.
  Auf derjenigen Allment, welche als Weidland benuzt wird, also weder jetzt noch in der
Zeitfolge zu Pflanz- oder Heuland bestimmt wird, steht dem Einsasse gleich wie dem Orts-
burger das Recht zu, sein Vieh zur Weide zu treiben. Wenn überhaupt von der Burgerge-
meinde jeweilen der Weidgang beschlossen wird.
  Das Besaz- oder Krautgeld so die Burgergemeinde zu beziehen erkennen wird, kommt
dieser aisschliesslich zu.
  3. Brunnleite-Rechte.
  a. Das Recht der Brunnenleite von der Quelle aus dem Bachweidli über verschiedene,
Privaten angehörender Liegenschaften bis zu den zwei Brunnen an der Landstrasse.

transportiere Fr. 2'609.40

  b. Das gleiche Recht von der Quelle im Hofstättli des Peter Haari, über dessen Hofstätt-
lein bis zum Brunnen in der untern Gasse.

S a [Summa] allgemeines Ortsgut  Fr. 2'609.40

             Zweckbestimmung.
  Das vorbeschriebene allgemeine Ortsgut ist zu öffentlichen Zwecken der Ortsgemeinde
bestimmt und es sollen daraus die allgemeinen Orts- und Munizipal-Auslagen, so weit es
hinreicht,  bestritten werden;  wogegen die  Ortsgemeinde denn auch sämmtliche darauf
haftende Lasten und Verbindlichkeiten zu übernehmen und zu tragen hat.

B  Burgerliche Gemeindegüter

I. Armengut.
  Dasselbe besteht nur in dem Antheil von Niederried am Kirchgemeindsarmengut und be-
greift:
1. Das Spendgut oder allgemeine Armengut,
2. Das Einschussgut und
3. Das Siechengut.
  Jn Betreff dieser Kirchgemeindsarmengüter, (:an welchen Antheil haben die Gemeinden
Ringgenberg u.s.b.:) beruft man sich hier ebenfalls auf den hievor angeführten Beschluss-
akt der Kirchgemeinde, vom 27. Mai 1857, mit Regierungsräthlicher Sanktion vom 21. Jän-
ner 1858, worin der Betrag dieser Güter anerkannt und die Zwekbestimmung festgesetzt
worden ist.
  Das Gesamtvermögen nach diesem Beschlussakt beträgt Fr. 22'598.73.

transportiere Fr. ~
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II. Schüzengut. (: Antheil der Gemeinde Niederried:)
  Dasselbe ist ebenfalls Kirchgemeinds-Schüzengut. Auch in Betreff dieses Gutes beruft
man sich auf den obangeführten Beschluss-Akt der Kirchgemeinde.
  Das Vermögen beträgt nach demselben Fr. 667.16
III. Allgemeines Burgergut.
  a. Kapitalien.
    Laut Rechnung des Verwalters Peter Mäder, vom 13. Jänner 1862 Regierungsstatthal -
teramtlich passirt den 12. März gleichen Jahrs, betragen solche in 13 zinsbaren Kapitalien

Fr. 3'358.27
  b. Liegenschaften . Waldungen.
  1. Das Stockishaag, aussenher dem Dorfe Niederried, ein Bezirk Wald von etwa vier Ju-
charten [1 Waldjucharte = 45'000 Quadratfuss oder 700 Bernklafter = 3'870 m2]. Anstossend: Morgens
an die Allment Stockishaag heissend, Mittags an die Stockigüter der Jakob Blatter, Ulrich
Studers sel. Erben von Niederried, Abends in den Hubelgraben und Mitternachts auf die
Stockisfluh. Schazung Fr. 300.--
  2. Das Buchholz. Ein Bezirk Wald ob dem Dorfe Niederried von etwa 4 Jucharten und an-
stossend: Morgens an den Hochwald, Buchholz heissend, Mittags an die Aebnitgüter der
Erben des Christen Glaus und der Anna Blatter, Abends an den Heuschleif und Mitter-
nachts an die Fluh. Schazung  Fr. 300.--
  3. Der Fuhrenwald. Jnnwärts dem Dorfe Niederried, von etwa drei Jucharten Halts und
anstossend: Morgens in das Weidligräbli

transportiere Fr. 3'958.27

Mittags an die Allment, Abends an das Unterholzgräbli und Mitternachts an den Hochwald.
[Das Unterholzgräbli wurde woanders auch noch Weidligräbli genannt]

Schazung  Fr. 900.--
  4. Bergmääder oder Heumääder.
    a.  Diejenigen zu ausserst im Niederriedberg liegend,  Breitschindli und zwischen den
Flühnen heissend, von etwa acht Tristen Futter jährlich abwerfend und anstossend: Mor-
gens an den Flöschgraben, Mittags auf die Fluh, Abends in den Graben oder die Rechtsa-
me der Gemeinde Ringgenberg und Mitternachts wieder an die Fluh.
    b. Die innerwärts den obigen befindlichen Määder, Brümeli-Maad, Hüttliplaz, Blatti und
Oberspeicher heissend. Dieselben geben jährlich ungefähr acht Tristen Futter und stos-
sen: Morgens an Jakob Blatters Züngli, Mittags auf die Fluh, Abends in den Flöschgraben
und Mitternachts an Hans Studers Zwischenwald und Hans Studers Brunnen-Maad.
    c. Die Heinisegg. Daselbst, gebe jährlich fünf Tristen Futter und stosst: Morgens in den
Flöschgraben, Mittags auf die Heiniseggfluh, Abends an die Mäder von Ringgenberg und
Mitternachts auf den Grat.
    d. Der Tritt, Hinterhoren und gelbe Fluh, daselbst, welche zusammen jährlich etwa vier
Tristen Futter abwerfen mögen. Stossen: Morgens an die sogenannten Schnüre oder Hirs-
wäng,  hienach  bemelt,  Mittags  auf  der  innern  Seite  auf  die  gelbe  Fluh  und  auf  den
Sikristhurmschopf, auf der aussern Seite auf das Trittband oder Trittschopf, Abends zuge-
spizt an die

transportiere Fr. 4'858.27

  ['Triste' ist eine recht ungenaue Mengenangabe! 7 bis 9 'Arvel' (Arm-voll) ergaben eine 'Burdi' (volles Heu-
Tuch oder -Netz) zu 50 bis 80 kg. Zwei bis drei, aber auch über zehn solcher 'Burdi' wurden zu einer 'Triste'
geformt. – Die zuvor angewendete 'Kuhwinterung' ist um einiges nachvollziehbarer: Eine Kuhwinterung  am
Brienzersee um 1780 entsprach 4 Klafftern gutes Heu, das Klaffter zu 3 Ellen in der Höhe, folglich 27 Ellen
im Durchschnitt und zwar die obere oder Hassle Elle von zwey Kubikschuhen und zwey Zöllen , d.h. 4 x 27 x
(63.5392 cm)3, somit 27.70 m3. Damit lässt sich die notwendige Fläche einer Magerwiese zu etwa 3'440 m2

berechnen. Und das entspricht zufälligerweise (?) genau einer Bernjuchart.]
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Flöschblatte und Mitternachts auf den Grat.
    e. Die Hirswäng, Heidstaudport und Schnüre, von zusammen etwa zehn Tristen Futter
jährlich abwerfend und anstossend: Morgens an den Marchgraben, Mittags an die Alten-
wald-Määder verschiedener Privaten, Abends an den Graben und Jakob Blatters Egghorn-
Rost und Hans Blatters Egghornrost und Mitternachts an die gelbe Fluh und auf den Grat.
    f. Die Dürrenfluh, Knatschlera und Dürrenfluhgraben, unten im Niederriedberg liegend.
Gebe jährlich etwa sieben Tristen Futter und stosst: Morgens an Ulrich Studers Schrik und
Peter Studers Stokmaad, Mittags in verschiedenen schiefen Richtungen auf den Schopf,
Abends an den Reindligraben und Mitternachts an die Blinzifluh und Egghornfluh.
  Diese Bergmääder haben eine Schazung von Fr. 714.--
und die Burgergemeinde war lange vor Einführung der Fertigungsordnung Eigenthümer
derselben, wesshalb man sich auf die öffentliche Kunde beruft.
  5.  Antheil an der Alp Lombach, Bezirks Habkern. Für 12 Kühe und 38 Kälber (:  38/48

Kühe:) nach dasigen Bergrechten, wie solche der Burgergemeinde im Seybuch auf Fol.
126 eigenthümlich zugestellt sind. Jn Schazung für  Fr. 650.--
             Beschwerden
  Aus diesen Bergmäädern wird das Bettfutter in die der Einwohnergemeinde gehörenden

transportiere Fr. 6'222.27

Berghüttlein geliefert.
  Ferner werden die bestehenden Wegrechte, Heu- und Holzschleife hier vorbehalten. Der
auf denselben stehende Holzwachs wird als Hochwald betrachtet.
  c. Rechte
  a.a.  Die Allmenten, auf welchen der Burgergemeinde Niederried das ungehinderte Be-
nuzungsrecht zusteht, sind folgende:
    1. Ein Bezirk Pflanzland, das Zylenried heissend, zu innerst im Niederriedbezirk liegend.
Halte  beiläufig  zwei  Jucharten  und stosst:  Morgens,  Abends und Mitternachts  an  den
Hochwald, Zylenwald heissend und Mittags an die Zylengüter des Jakob Studer und Peter
Blatter von Niederried.
    2. Ein Bezirk Pflanz- und Heuland, aussenher dem letztgenannten Stück, die Bahnwyti
heissend, zwischen dem sogenannten Hopflauigraben und dem Unterholzgräbli oder auch
Weidligräbli. Dieser ganze Bezirk halte beiläufig zwei und zwanzig Jucharten. Stosst: Mor-
gens auf der obern Seite an den Hochwald und auf der untern Seite an den genannten
Hopflauenengraben, auch Stollersgraben heissend, Mittags an die Leingüter des Josef
und Margaritha Studer und an die Leimerengüter des Jakob Studer, Hans Studer, Jakob
Studer, Magdalena Studer geb. Dauwalder, Peter Studer und Friedrich Glaus, Abends an
das sogenannte Weidligräbli und Mitternachts an den Hochwald.
    3. Ein Bezirk Allmentland, theils Pflanzland, theils Gestrüpp und unfruchtbarer Boden,
theils

transportiere Fr. 6'222.27
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dann auch Weidland, welches auf folgende Weise benannt wird:
a.  der Längenwang, zunächst bei dem Bezirk No 2 hievor,
b.  das Fuhri, westlich an das lezte grenzend,
c.  die grossen Steini-Pläze, neben dem Fuhri,
d.  die Neureuti-Allment, obenher diesem und
e.  das Määdli, auch Geiss- und Schaafmädidli heissend, westlich von der Neureuti.
     Die letztere vorherrschend Weidland.
  Dieser ganze Bezirk befindet sich zwischen dem Weidligräbli oder auch Unterholzgräbli
heissend und dem Reindligraben, auch Sitschenengraben genannt. Halte beiläufig drei-
zehn Jucharten und grenzt: Morgens an das genannte Weidligräbli und namentlich das
Määdli auch an den Hochwald, Mittags an das Weidli des Josef Studer und an die Hegigü-
ter des Jakob Blatter, des Christen Studers sel. Erben, der Anna Glaus geb. von Bergen,
des Jakob Glaus, des Christen Studer, des Peter Studer und des Hans Studer; Abends an
den Reindligraben und namentlich das Geiss- und Schafmäädli an das Grabensport; Mit-
ternachts dann an den Hochwald und an den der Burgergemeinde gehörenden Fuhren-
wald.
    4. Ein Bezirk Weidland, die Sitschenen heissend, obenher dem vorbemelten Bezirk, von
Halts etwa zwei Jucharten. Anstossend: Morgens an den Steinlauenengraben oder an das
zu der Hochwaldung gehörende Eigenthum, Mittags an den Hochwald, Abends in den Sit-
schenengraben und Mitternachts wieder an den Hochwald, Sitschenenwald heissend.

transportiere  Fr. 6'222.27

    5. Ein Bezirk Weid- und Pflanzland, und Gestrüpp, die Buchholz-Allment ob dem Aebnit
und ob dem Bachweidli heissend, obenher dem Dorfe Niederried befindlich, von etwa drei
Jucharten haltend. Anstossend: Morgens an den Heuschleif, Mittags zugespizt in Graben,
Abends ebenfalls in Graben und Mitternachts an die Steinschlag-Grinde.
    6.  Das Stockishaag, theils Pflanzland, theils Weidland und Gestrüpp. Halte an Weite
etwa acht Jucharten und stosst: Morgens in den Brunnengraben, Mittags mit Jnnbegriff
der Stokiskehren an das Bachweidli des Peter Mäder, des Peter Haaris Wyssechen, an
Peter Mäders und Jakob Blatters und Mithaften Stockigüter, Abends an die Waldung der
Burgergemeinde, Stokishaag heissend und Mitternachts an die Stokisfluh.
    7. Die äussere Fluh Heuland ob Niederried, halte etwa neun Jucharten und stosst: Mor-
gens in den Graben, oder an die innere Fluh; Mittags auf die Stockisfluh; Abends in den
Hubelgraben; und Mitternachts an den Hochwald, Brunnwald heissend.
    8. Die innere Fluh daselbst, theils Heuland, theils Weidland. Halte etwa eilf Jucharten
und stosst: Morgens auf der oberen Seite an den Hochwald und auf der untern Seite an
die Vorsass des Jakob Blatter und Heinrich Zurfluhs sel. Erben, und Josef und Hans Stu-
ders, Mittags an den Hochwald, das Buchholz heissend, und an die Steinschlaggründe,
Abends in den Graben oder aussere Fluh und Mitternachts an den Hochwald.
             Beschwerden.
a. Jn den Anstössen der hievor unter Art. 2 und 3. beschriebenen Allmentbezirken, sind
diejenigen zwei Bezirke Allmentland begriffen, welche dem jeweiligen Schullehrer zur un-
entgeltlichen Benuzung überlassen sind, und solche bleiben hier für denselben vorbehal-
ten.

transportiere  Fr. 6'222.27
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b. Das Weidrecht auf der Allment, wie dasselbe hievor beim allgemeinen Ortsgut näher
angegeben ist, bleibt ebenfalls vorbehalten.
c. Der auf den vorbeschriebenen Allmentbezirken vereinzelt stehende Wald ist Hochwald
und soll als solcher respektirt werden
d. Die verschiedenen Wegrechte und sonstige Dienstbarkeiten dritter Personen bleiben
vorbehalten und werden so anerkannt, wie sie bis dahin nach Titelsrechten sind ausgeübt
worden.
             Bemerkung.
  Die Burgergemeinde Niederried hat die vorbeschriebenen Allmentbezirke bis dahin als
Eigentum angesehen. Der Staat hat aber bei Anlass der gegenwärtigen Ausscheidung das
Eigentumsrecht für sich beansprucht und der Burgergemeinde bloss die Benuzung zuge-
standen. Damit der Abschluss dieses Ausscheidungsvertrages durch die Regierung jener
Frage nicht verzögert werde, wird hier bloss das ungehinderte und unentgeltliche Benut-
zungsrecht, mit Ausnahme der allgemeinen Staats- und Gemeindslasten, für die Burger-
gemeinde beansprucht. Dabei behaltet sich aber dieselbe alle ihre Rechte hiemit vor und
es soll durch gegenwärtigen Akt nicht ausgelegt werden, als habe dieselbe auf ihre Eigen-
tums-Ansprüche verzichtet.
b.b. Recht  Der Burgergemeinde und des Burgergemeinderaths, ihre Versammlungen und
Sizungen in dem Schulhause halten zu können; jedoch der ordentlichen Schulzeit unbe-
schadet.

transportiere  Fr. 6'222.27

c.c.  Recht  der  Benuzung  der  Hochwaldungen. Den  Burgern  von  Niederried  steht  das
Recht der Mitbenuzung der Hochwaldungen im Bezirk Niederried zu, gleich den Einwoh-
nern und es wird lediglich auf die hievor enthaltene Bestimmung verwiesen.

S   a   der burgerlichen Gemeindegüter  Fr  . 6'222.27

             Zweckbestimmung.
  Dieses Burgergut ist reines Burgervermögen und soll auch in Zukunft als solches den
Burgern von Niederried verbleiben; wogegen die Burgergemeinde verpflichtet ist, die auf
demselben lastenden Verbindlichkeiten einzig zu tragen.
  Ueber die Benuzung des Bäuertgutes ist ein Reglement im Jahr 1828 erlassen worden,
das im Jahr 1849 erneuert und den 21. Mai gleichen Jahres vom Regierungsstatthalteram-
te Jnterlaken sanktionirt worden ist; auf das hier verwiesen wird.

---------------------------
  Also ist dieser Ausscheidungs-Vertrag an den gesetzlich bekannt gemachten Einwohner-
und Burgergemeindeversammlungen nach dem er vorher während 14 Tagen zu Jeder-
manns Einsicht in der hiesigen Gemeindeschreiberei aufgelegt gewesen, berathen und
genehmigt worden.
  Niederried, den 30. August 1862
Ns. [namens] der Einwohnergemeinde, Ns. der Burgergemeinde,
  der Präsident:   der Präsident:
sig. Hans Studer sig. Hans Studer
  der Sekretair:   der Sekretair:
sig. Jakob Blatter sig. Jakob Blatter
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             Zeugniss.
  Dieser Ausscheidungsvertrag ist sowohl 14 Tage vor, als 14 Tage nach seiner Annahme
durch  die  Gemeinden,  auf  der  Einwohner-  und  Burgergemeindeschreiberei  zu  Jeder-
manns Einsicht öffentlich deponirt gewesen.
  Diese Auflage ist durch das Amtsblatt No 65 Fol. 1'033 laufenden Jahrs, sowie durch Ver-
lesen in der Kirche zu Ringgenberg bekannt gemacht worden, mit der Aufforderung an Je-
dermann, allfällige Einsprachen dagegen daselbst schriftlich abzugeben. Allein es sind kei-
ne Einsprachen dagegen während der anberaumten Frist eingelangt.
  Niederried, den 20. September 1862
Ns. der Einwohnergemeinde, Ns. der Burgergemeinde,
  der Präsident:   der Präsident:
sig. Hans Studer sig. Hans Studer
  der Schreiber:   der Schreiber:
sig. Jakob Blatter sig. Jakob Blatter

             Sanktion
  Der Regierungsrath des Kantons Bern ertheilt hiermit vorstehenden Vertrag nach § 43
des  Gemeindsgesetzes,  unter  Vorbehalt  von  Jrrungen  oder  Auslassungen,  sowie  von
Drittmannsrechten seine Genehmigung, jedoch unter dem ausdrücklichen Vorbehalte:
Dass die von der Burgergemeinde an die Einwohnergemeinde auszurichtende Dotationss-
umme, oder die entsprechende Zinsrente à 4 %, erhöht sein soll auf Fr. 2'500 sage fünf-
undzwanzighundert Franken, welche, soweit diese Summe die im Akt bestimmte Dotation
von Fr. 1'436.40 übersteigt, aus dem der Burgergemeinde zugeschriebenen Capitalgute
zu verzinsen und abzutragen sind.

Bern den 31. Oktober 1862
Namens des Regierungsrathes:

der Vize Präsident,
L. S.   sig. P. Migy
[dies heisst, dass 'da' das Siegel wäre] der Rathsschreiber,

  sig. Dr. Trächsel

                           Zeugniss.
  Dieser Ausscheidungsvertrag befindet sich eingeschrieben im Protokoll über Ausschei-
dungsverträge No 1 Fol. 238
    Jnterlaken d. 6. Novb. 1862

der Amtsschreiber:
  sig. J. Studer
[ein 'Niederrieder', Notar in Aarmühle]

  Dann folgen Erklärungen betreffs getreuer Abschrift vom Original als Grundbuchbeleg ohne Datum und ge -
treuer Abschrift der Abschrift als Nachschlagungszeugnis am 28. Mai resp. am 15. Juni 1910 ... wo ich mich
nur anschliessen kann mit "nach bestem Wissen und Gewissen" transcribirt von Kurrent in Arial.

Niederried, den 23. Juni 2008
  sig. Christoph Studer
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Kantonnementsvertrag

zwischen

dem hohen Staate Bern,

und

der Tit. Einwohnergemeinde

Niederried.

d.d. 21. Oktober 1871

Ringgenberg Grundbuch  12 Seiten : 653

  Zwischen dem hohen Staate Bern vertreten durch seine Finanzdirektion, Abteilung Do-
mainen und Forsten, einerseits, und der Tit. Einwohnergemeinde Niederried, Amtsbezirks
Jnterlaken, vertreten durch ihre Ausgeschossenen, die Herren Johann Blatter, Wirth und
Jakob Studer, von und zu Niederried, mit Vollmacht vom 12. Oktober 1871, anderseits, ist
Hinsichtlich  der  Ausscheidung  der  Eigenthums-  und Nutzungsverhältnisse  in  den dem
Staate angehörenden Hochwaldungen in der Gemeinde Niederried, folgender

Kantonnements=Vertrag

abgeredet und abgeschlossen worden.
1. Die Flächen, Ausdehnung der Gesammten Waldfläche ist angeschlagen zu circa 460
Jucharten.
2. Die Nutzungen werden von den im Gemeindsbezirke angesessenen Kantonsbürgern
ausgeübt, das Mass derselben soll auf Grundlage der bisherigen Uebung nach einem zu
entwerfenden Reglement bestimmt werden.
3. Von diesen sämmtlichen Waldungen behaltet sich der Staat als ein freies, mit keinerlei
Beschwerden behaftetes Eigenthum vor, ausgenommen wird ein Heuschleif und ein Fuss-
weg:
Einen Bezirk Wald, der Hubelwald heissend; derselbe grenzt
Gegen Morgen an den Hubel- und Käneligraben;
gegen Mittag an die Hubelweid;
gegen Abend an den Gemeindsbezirk Ringgenberg (Marchgraben);
gegen Mitternacht an die Breitschindelnfluh.
Jn diesem Bezirk sind eingeschlossen die ausgemarcheten [Seitenwechsel] Määder des Pe-
ter Grossmann von Oberried, Peter Haaris Erbschaft änet dem Graben, Peter Haari-Blat-
ter, Melchior Grossmanns Erbschaft, Mathäus Grossmanns, Ulrich Flücks, Christen Fruti-
gers und Johann Buris Erbschaft, zusammen circa 2 Jucharten haltend.
4. Alle übrigen Hochwaldungen innert den Gemeindsmarchen von Niederried werden der
dortigen Einwohnergemeinde als zu ihrem wahren Eigenthum abgetreten und zwar in allen
denjenigen Zielen und Marchen, innert welchen sie bisher mit Recht ingehabt, benutzt und
besessen worden sind, und mit allen auf denselben haftenden Beschwerden und Lasten
nach bisherigen Uebungen und Gebräuchen, der Staat steht aber weder in Bezug auf
Marchen noch sonst irgendwie in einer Gewährspflicht,  sondern wird derselben hiermit
ausdrücklich enthoben.
5. Auf diesem ihrem Antheil übernimmt die Einwohnergemeinde Niederried die Beholzung
der berechtigten nach dem gemäss Artikel 6 hienach aufzustellenden Nutzungsreglement,
überhaupt alle und jede Beholzung zu Communalzwecken, Schulen, Brunnen, u.s.w.
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6. Ueber die künftige Benutzung, Administration und Kultur der Waldungen hat die Ge-
meinde innert 3 Monaten, vom Tage der Genehmigung durch den Grossen Rath ange-
rechnet, dem Regierungsrath ein Reglement zur Sanktion vorzulegen.
7. Auf seinem Antheil übernimmt der Staat die Beholzung der Pfarrei Ringgenberg, soweit
sie der Ortschaft Niederried auffällt, so wie alle Holznutzungen zu Staatszwecken, welche
bisher auf der Gesamtheit der Niederried-Hochwaldungen lasteten.
8. Die Einwohnergemeinde Niederried verpflichtet sich, alle auf den sämmtlichen, in die-
sem Vertrag liegenden Waldungen etwa noch zum Vorschein kommen mögenden Dritt-
mannsrechte einzig zu übernehmen und ohne Zuthun des Staates auszugleichen und zu
liquidiren, so dass also der Staat von jeder [Seitenwechsel] Gewährspflicht (Satz: 706 @) be-
freit ist; ferner verpflichtet sich die Einwohnergemeinde Niederried, den Staat vorkommen-
den Falles in Rechten zu vertreten (Satz 709 @ und §: 35 Pr).
9. Dem Staate werden die bisherigen Wegrechte und Transport-Einrichtungen für die Ab-
fuhr seiner Produkte aus dem Staatsanteil nach bisherigen Rechten und Uebungen von
der Einwohnergemeinde garantirt.
10. Die Kosten, welche dieses Kantonnement und der daherige Vertrag mit sich bringen,
werden von den Parteien zu gleichen Theilen getragen.
11. Dieser Vertrag ist zweifach auszufertigen und jeder Partei zu ihrem Rechtsbehelf ein
Doppel zuzustellen.
  Nach erfolgter Ablesung und Niederschreibung dieses Kantonnements=Vertrages, wurde
derselbe von den eingangs gemeldten Ausgeschossenen der Einwohnergemeinde Nieder-
ried, laut Autorisation vom 12. Oktober 1871, an unterzeichneten Amtsnotar beglobt, in
Gegenwart der berufenen Zeugen, Herr Christen Michel, alt-Präsident in Ringgenberg und
Peter Fuchs, Präsident, in Ebligen.
  Die Tit. Domainen- und Forstdirektion, handelnd Namens des Staates Bern, ertheilt dann
Kraft Genehmigung des Grossen Rathes vom 4. Nov. 1871 mittelst Beisetzung ihrer Un-
terschrift diesem Vertrage die Genehmigung.
  Datum der Verschreibung und Gelobung dieses Aktes zu Jnterlaken, den einundzwan-
zigsten Oktober eintausendachthunderteinundsiebenzig.

d.d. 21. Oktober 1871
       besiegelt
                der Reg(ierung)sstatthalter   C. Ruef  Amtsnotar
                               Ritschard Amtsgerichtsschreiber v. Jnterlaken

Copia Vollmacht.
Die Einwohnergemeinde Niederried den 12. Oktober 1871 gesetzlich versammelt, bevoll-
mächtiget die Herren Johann Blatter, alt-Gemeindspräsident und Jakob Studer, Maurer,
alt-Gemeindrath, zu notarischer Eingabe und Gelobung des Wald-Kantonnements mit dem
hohen Staate Bern, so wie derselbe im vorgelegten Entwurfe angenommen ist.
Niederried, 12. Oktober 1871. Ns. der Einwohnergemeinde

der Präsident        der Gemeindeschreiber
sig. Hans Studer   sig. J. Blatter

Jst dem Original gleichlautend, [zwei Unterschriften]

  [Der Kantonnementsvertrag Niederrieds liegt zusammen mit dem Teilungsvertrag und den zwei Steuerbü-
chern im Tresor der Gemeindeverwaltung Niederrieds.]

  Nachstehend informativ das Waldreglement von 1909, das am 30. Dezember 2014 aufgehoben wurde:
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Waldreglement der Burgergemeinde Niederried. 1909

    Die Burgergemeindeversammlung von Niederried (Amt Jnterlaken) in Ausführung der
Art. 20, 21 und 23 des Gesetzes vom 20. August 1905 über das Forstwesen beschliesst:

I. Organisation der Forstverwaltung.

§ 1.

    Die Forstverwaltung bildet einen Bestandteil der Burgergemeindeverwaltung und es ste-
hen den Behörden und Beamten der Burgergemeinde bezüglich derselben folgende Oblie-
genheiten und Befugnisse zu:
    Der Burgergemeindeversammlung liegt ob:
a) Die Annahme und Abänderung des Waldreglementes
b) Der Entscheid über Erwerbung oder Veräusserung von Waldboden oder darauf haften-
den dinglichen Rechten, sowie die Anhebung allfälliger Prozesse.
c) Die Passation {Genehmigung} der Forstrechnungen und der Verwaltungsberichte.
d) Die Wahl des Gemeindebannwarten.
e) Beschlüsse über (die) Ausführung ausserordentlicher Werke mit mehr als Fr. 100 Kos-
tensumme.

§ 2.

    Der Burgerrat ist die eigentliche Verwaltungsbehörde in Forstsachen:
    Jhm ist übertragen:
a) Die Genehmigung der Voranschläge über die alljährlichen Holznutzungen, Kulturen und
Wegbauten, nachdem dieselben vom Gemeindebannwart entworfen und vom Kreisforst-
amt geprüft worden sind.
b) Die Beschlussfassung über die Ausführung der vorgeschlagenen Waldarbeiten (Akkord
{Fixbetrag} oder Taglohn) nach Antrag des Bannwarten.
c) Die Beschlussfassung über Verwendung der jährlichen Holznutzungen und Holzverlo-
sungen und die Genehmigung der betreffenden Protokolle.
e) Er schliesst Verkäufe ab über das nicht versteigerte oder verloste Holz.
f) Der Abschluss von Arbeits- und Anstellungsverträgen.
g) Er nimmt jeweilen Kenntnis von eintretenden Revisionen des Wirtschaftsplanes und
macht dem Forstamt, beziehungsweise der Forstdirektion, Mitteilung von seinen allfälligen
Wünschen und Anträgen.

§ 3.

    Einzelne Mitglieder des Burgerrates werden sich im Auftrage dieser Behörde besondern
Dienstleistungen unterziehen, wie namentlich:
a) Beiwohnung an Steigerungen und Holzverlosungen.
b) Mithülfe beim Holzmessen, bei der Abnahme von Holzrüstungen und anderen Akkord-
arbeiten.
c) Beaufsichtigung der Arbeiter bei taglohnweiser Ausführung der Holzereien.
d) Ersetzung des Bannwarten in Verhinderungsfällen.
    Der Präsident des Burgerrates visiert die Zahlungsanweisungen, welche der Forst-
(k)assier zu bezahlen hat.
    Für daherige Bemühungen beziehen die Mitglieder des Burgerrates ein den jeweiligen
Verhältnissen entsprechendes Taggeld.
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§ 4.

    Als Verwaltungsbeamten für das Forstwesen wählt die Burgergemeindeversammlung
einen Bannwart auf eine Amtsdauer von 4 Jahren.
    Derselbe muss einen Forstkurs gemäss § 9 der Verordnung vom 2. Dezember 1905 mit
Erfolg besucht haben. Personen, die diesen Ausweis nicht besitzen, können nur proviso-
risch angestellt werden.
    Die Burgergemeinde leistet an die Besoldung des mit der Einwohnergemeinde gemein-
sam angestellten Bannwarten (Gesamtbesoldung Fr. 500) einen Betrag von Fr. 125.
{Die Teuerung der letzten 100 Jahre beträgt nominell gut 1'000 %}
    Der Gemeindebannwart darf weder einen Holzhandel, noch eine Gastwirtschaft betrei -
ben.

§ 5.

    Der Gemeindebannwart nimmt für seine waldbäuerliche Tätigkeit die Weisungen des
zuständigen Forstamtes entgegen und bringt sie zur Ausführung. Jm besonderen wird ihm
zur Pflicht gemacht:
a) Die Aufstellung der jährlichen Hauungs- und Kulturvorschläge und des Büdgets, welche
Vorlagen dem Forstamt und dem Burgerrat zu unterbreiten sind.
b) Die Anzeichnung von Schlagen und Durchforstungen im Beisein und nach Anleitung
des Oberförsters und die Beaufsichtigung des Holzhauerbetriebes.
c) Die Ausführungen von Kulturen, Entwässerungen, Weganlagen und Schutzbauten.
d) Die Anstellung der erforderlichen Arbeitskräfte nach Beschluss des Burgerrates, die Lei-
tung der Arbeiten, die Führung der Taglohnleistenden, der Abschluss von Verträgen unter
Vorbehalt der Genehmigung durch den Burgerrat.
e) Abnahme der fertigen Akkordarbeiten und Anweisung an den Forstkassier.
f) Der Gemeindebannwart nimmt das gerüstete Holz auf, misst das Stammholz, führt die
Nummernverzeichnisse, den Holzrodel und besorgt die Eintragungen in das Kontrollbuch.
g) Er fertigt die Protokolle an für die Holzsteigerungen und Holzverlosungen und wohnt
den letzteren bei.
h) Am Ende des Wirtschaftsjahres legt er den Hauungs- und Kulturnachweis dem Forst-
amt und dem Burgerrat mit einem kurzen Brief vor.
i) Der Bannwart durchgeht des öftern die Waldungen, mustert den Zustand der Marchen
und der Abteilungslinien,  der  Kulturen u.s.w.,  stellt  allfällige Übelstände direkt ab oder
bringt sie dem Forstamt, bezw. dem Burgerrat zur Kenntnis.
    Weitere Verrichtungen des Bannwarten sind:
a) Möglichste Verhinderung und Verfolgung alles Frevels und sofortige Anzeige vorkom-
mender Fälle an den Burgerrat.
b) Überwachung der laufenden Waldarbeiten.
c) Aufsicht über die Holzabfuhr, Kontrollieren der Holzarten.
d) Sorge für Jnstandstellung der Waldwege.

§ 6.

    Der jeweilige Kassier der Burgergemeinde ist zugleich Forstkassier derselben; Kassa
und Rechnung sind jedoch für jeden Verwaltungszweig getrennt zu führen. Seine Besol -
dung wird jeweilen vor der Woche durch die Gemeindeversammlung bestimmt.
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II. Grundsätze der Forstverwaltung.

§ 7.

    Dem Forsthaushalt der Burgergemeinde Niederried dient als Grundlage der im Jahr
1904 aufgestellte und unter dem 20. Juli 1904 sanktionierte {genehmigte} Wirtschaftsplan.

§ 8.

    Das Wirtschafts- und Rechnungsjahr beginnt mit dem 1. Oktober und endigt mit dem
30. September des folgenden Jahres.

§ 9.

    Beim Beginn eines Wirtschaftsjahres hat der Gemeindebannwart dem Forstamt eine
Übersicht über die Ergebnisse des verflossenen und einen Voranschlag für das künftige
Wirtschaftsjahr vorzulegen. Die erstere umfasst den Hauungs- und Kulturnachweis des
abgelaufenen,  der  letztern  den  Hauungs-  und  Kulturvorschlag  des  kommenden  Wirt-
schaftsjahres. Die Vorschläge werden nach den Vorschriften des Wirtschaftsplanes ent-
worfen.
    Nachdem diese Vorlagen vom Forstamt geprüft sind, gehen sie an den Burgerrat. Mit
Genehmigung dieser Behörde erhält der Gemeindebannwart den Auftrag zur Ausführung
der Vorschläge.

§ 10.

    Die Holzanzeichnung, welcher der Oberförster in der Regel beiwohnt, geschieht im Sin-
ne der genehmigten Vorschläge.

§ 11.

    Mit den Akkordübernehmern schliesst der Burgerrat eventuell nach ergangenem Aus-
schreiben oder Umbieten, die Holzerakkorde ab. Neben denselben haben die Übernehmer
die staatliche Holzhauerinstruktion zu befolgen.

§ 12.

    Alles Holz, das sich zu irgend einer Verwendung als Nutzholz eignet und als solches
einen höhern Wert besitzt, soll nicht als Brennholz aufgerüstet werden.
    Das Brennholz ist nach gesetzlichen und landesüblichen Massen zu rüsten und wo
möglich an Wegen aufzusetzen, die Wedelen mit 80 cm Länge und 80 cm Umfang.
    Nach Beendigung der Holzschläge wird das gerüstete Holz vom Gemeindebannwart im
Beisein eines Mitgliedes des Burgerrates gemessen und abgenommen und die Rüstlöhne
für dasselbe angewiesen.

§ 13.

    Die Holzverlosungen finden statt unter Beiwohnung der Ausgeschossenen {Delegierten}
des Burgerrates und des Bannwarten nach dem vom Burgerrat abgefassten Protokoll.
    Der Zeitpunkt der Verlosung wird vorher bekannt gemacht.
    Jeder Empfänger oder Ersteigerer von gerüstetem Holz erhält eine Holzkarte mit den
Nummern der ihm zugefallenen Sortimente oder Stämme.
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§ 14.

    Der Burgerrat ist befugt, innerhalb den durch den Wirtschaftsplan gezogenen Schran-
ken zur Bestreitung der Ausgaben der Forstverwaltung das nötige Quantum Holz zu ver-
kaufen.

§ 15.

    Für Publikation und Abhaltung von Holzsteigerungen sind die gesetzlichen Vorschriften
zu beobachten.

§ 16.

    Für neue Weganlagen wird in Ubereinstimmung mit dem Forstamt ein Wegbauplan ge-
mäss dem Wirtschaftsplan aufgestellt und bei Festsetzung des jährlichen Voranschlages
stückweise in den letztern aufgenommen.
    Die Kulturarbeiten, wie Anpflanzungen, Anlagen und Unterhalt von Saat und Pflanz-
schulen und Säuberungen in Jungwüchsen sollen von Taglohnarbeitern unter beständiger
Aufsicht des Bannwarten stattfinden.

III. Forstschutz und Forstpolizei

§ 17.

    Zum Schutz der Waldungen gegen Feuerschaden ist das Anmachen von Feuer im Wald
und in Entfernungen bis auf 50 m untersagt. Zuwiderhandlungen sind mit einer Busse von
Fr. 2 – 50 bedroht (Feuerordnung vom 1. Februar 1897 § 10 und 111 Ziff 1.)
    Ausnahmen sind gestattet für die Feuer der Holzhauer und Wildhüter und die Mutthau-
fen auf den Reutflächen, welche unter besonderer Aufsicht des Bannwarten stehen, sowie
in Fällen, für welche eine besondere Bewilligung der Ortspolizeibehörde eingeholt worden
ist.
    Für den hiedurch allfällig entstehenden Schaden sind die Betreffenden verantwortlich.

§ 18.

    Um der Verbreitung schädlicher Jnsekten vorzubeugen, sind die Wälder von allem kran-
ken und absterbenden Holz zu säubern.
    Vom 15. Mai bis zum 15. September dürfen keine Nadelholzstämme, Fangbäume aus-
genommen, in der Rinde liegend im Wald bleiben.

§ 19.

    Die Abfuhr des Holzes aus dem Wald ist vor dem 1. Mai zu beendigen; doch kann die
Frist für gelagertes Holz auf Plätzen und Strassen ausnahmsweise verlängert werden.
    Nach diesem Termin im Walde liegendes Holz wird von dem Burgerrat zu handen der
Gemeinde beschlagnahmt und verwertet.
    Für Beschädigungen, die bei der Abfuhr dem Walde oder anstossenden Grundstücken
zugefügt werden sollten, haben die Eigentümer des Holzes Vergütung zu leisten.

§ 20.

  Jeder Käufer oder Empfänger von Holz erhält eine Holzkarte, auf welcher die Nummer
und das Sortiment des ihm gehörenden Holzquantums nebst dem Waldort  angegeben
sind.
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    Wer falsche Nummern abführt oder eigenmächtige Veränderungen an der Nummerie-
rung des Holzes vornimmt, verfällt in eine Busse von Fr. 2 bis 10.

§ 21.

    Bei aufgeweichtem Boden soll die Abfuhr unterbleiben. Wer dahingehende Bekanntma-
chungen oder persönliche Warnungen des Bannwarten nicht beachtet, wird mit einer Bus-
se von Fr. 2 bis 10 belegt. Bei gleicher Busse ist das Schleifen von Bauholz während der
Zeit vom 1. Mai bis 1. Oktober auf sämtlichen Wegen verboten.

§ 22.

    Zum Bezuge von Nebennutzungen, wie Forstpflanzen, Streue, Gras, Besenreis u.s.w.
bedarf es der Erlaubnis des Burgerrates.
    Das Sammeln von Laubstreue ist nur in denjenigen Waldungen gestattet, welche von
dem Burgerrat im Einverständnis mit dem Kreisforstamt hinzu speziell bestimmt werden.
Jn der Regel sollen gemäss Wirtschaftsplan alle Jungwüchse bis zum 30. Altersjahr und
alle diejenigen Bestände, welche in Verjüngung begriffen sind und in den nächsten 20
Jahren zum Schlage kommen sollen, in Streuebann gelegt werden.
    Der Weidgang, das Mähen von Gras in den Jungwüchsen sind dagegen bei einer Bus-
se von Fr. 2 bis 10 verboten; in gleicher Weise ist auch das Ausgraben von Wurzelstöcken
untersagt.
    Gestattet dagegen ist das Fahren mit Gross- und Kleinvieh auf den beiden ins Hochge-
birge führenden Hauptwegen.

§ 23.

    Das Sammeln von dürrem Leseholz, mit Ausnahme der in Bann gelegten Bezirke, ist
gestattet.
    Unter Leseholz wird verstanden:
a) Dürres, entweder am Boden liegendes oder noch am Stamm hängendes Altholz.
b) Dürres Stammholz von höchstens 20 cm Durchmesser bei Buchen und 15 cm bei Tan-
nenholz, auf dem Stock gemessen.
    Jn Holzschlägen ist das Leseholzsammeln bis zur Beendigung derselben verboten.
    Zum Sammeln des Holzes dürfen Kinder unter 12 Jahren kein Werkzeug verwenden.
Eltern und Pflegeeltern sind für den Schaden haftbar.
    Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmungen sind mit einer Busse von Fr. 1 bis 5
nebst Schadenersatz zu bestrafen, und es kann überdies den Fehlbaren durch Beschluss
des Burgerrates das Holzsammeln auf bestimmte Zeit untersagt werden.

§ 24.

    Über jede Entwendung oder Beschädigung im Walde wird von demjenigen Beamten,
der  sie  entdeckt,  sofort  eine schriftliche  Frevelanzeige erstattet,  welche enthalten soll:
Name und Wohnort des Frevlers,  Tag und Stunde der Entdeckung, Beschreibung und
Wertangabe  des  entwendeten  Gegenstandes.  Angabe  allfälliger  Einzelheiten  und  ver-
schärfender Tatsachen und endlich die Unterschrift des Entdeckers. Die Anzeigen gehen
durch den Gemeindebannwart an den Burgerrat (Vergl. Art. 45 Forstgesetz + Art. 256 Ziff.
10 Strafgesetz.)
    Eigentliche Frevelfälle werden dem Regierungsstatthalter zur Bestrafung überwiesen;
Bussen für Übertretungen der Reglementsvorschriften in den §.§. 17 – 23 spricht der Bur-
gerrat aus, und es erfolgt erst bei allfälliger Zahlungsverweigerung Strafanzeige (Art. 23
des Forstgesetzes, 2. Absatz.)
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§ 25.

    Waldarbeiter, welche sich Entwendungen oder Beschädigungen zu Schulden kommen
lassen, sowie solche, die ihre Arbeit nachlässig verrichten und die Mahnungen der Aus-
ichtsaorgane nicht beachten, sind aus dem Walde fortzuweisen, wenn es Akkordarbeiter
betrifft unter Anzeige an den Übernehmer.

IV. Nutzungen und Leistungen der Burger

§ 26.

    Über die Aufnahme von Nutzungsberechtigten gelten die Vorschriften in § 2 des All-
mendreglements vom 15. Februar 1849.

§ 27.

    Das Jahreslos, dessen Grösse durch den Wirtschaftsplan bestimmt wird, wird jeweilen
von den Nutzungsberechtigten gemeinsam in Akkorde zum Rüsten vergeben, dann durch
den Burgerrat verkauft und der Erlös, nachdem die Verwaltungs- und Kulturkosten, Weg-
bauten, die Rüstlöhne u.s.w. daraus bestritten worden sind, gemäss den Bestimmungen
von § 28 des Allmendreglementes vom 15. Februar 1849 an die Nutzungsberechtigten
verteilt.

§ 28.

    Bei Auszahlung von Barbezügen aus der Forstkasse sind den Empfängern ihre allfälli -
gen Ausstände für Holzkäufe, sowie andere Forderungen der Forstkasse und der übrigen
Gemeindeverwaltungen in Abrechnung zu bringen.

§ 29.

    Wenn der Wegunterhalt oder gewisse Säuberungs- und Durchforstungsarbeiten im Ge-
meindewerk {'Gmeinwärch', Gemeinschaftswerk} ausgeführt werden sollen, so setzt der
Burgerrat fest, wieviel Arbeit der einzelne Berechtigte zu leisten haben wird.
    Wer seine Arbeitsleistung nicht gehörig erfüllt oder die entsprechende Zahlung nicht
rechtzeitig leistet, verliert für das betreffende Jahr oder nach Umständen für das nächstfol -
gende sein Recht auf sämtliche Holznutzungen.
    Von einer Familie hat jeweilen die beste Arbeitskraft dem Aufgebot zu Gemeindewerken
Folge zu leisten.
    Für Leistung des Gemeindewerks ist die Anwesenheit des Bannwarten und einzelner
Mitglieder des Burgerrates vorgeschrieben.

V. Buchführung und Kassawesen

§ 30.

    Die wirtschaftliche Buchhaltung oder Materialrechnung führt der Gemeindebannwart un-
ter Aufsicht des Forstamtes.
    Dazu gehören:
1. Das Holzaufnahmeverzeichnis oder Holzabpostungheft {abposten: feil bieten}, in wel-
ches alle geprüften Sortimente ihrer Nummernfolgen nach mit Angabe des Schatzungs-
wertes und Waldortes eingetragen werden.
2. Der Holzrodel, welcher alle Holzabnahme summarisch und in der chronologischen Rei-
henfolge enthalt.
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3. Das Kontrollbuch oder der Hauungsnachweis.
4. Der Kulturnachweis.
5. Ein Journal über die dem Forstkassier ausgestellten Zahlungs- und Bezugsanweisun-
gen.
6. Eine Frevelkontrolle zur Eintragung der Frevelanzeigen samt den durch das Richteramt
und durch den Burgerrat gesprochenen Bussen.

§ 31.

    Der Forstkassier hat ein Kassabuch zur chronologischen Eintragung der Einnahmen
und Ausgaben gemäss den Anweisungen des Burgerrates zu führen.
    Er hat für rechtzeitige Einkassierung der Kassaguthaben besorgt zu sein. Für das zum
Verkaufe gebrachte Holz wird ein Zahlungstermin von 3 Monaten gewährt; die Käufer ha-
ben auf Verlangen des Burgerrates Bürgschaft zu leisten.
    Den Barzahlenden werden Vergünstigungen eingeräumt.

§ 32.

    Die in die Forstkasse fliessenden Gelder werden verwendet:
a) Zur Bestreitung aller Kosten der Waldwirtschaft nach Art. 20 des Forstgesetzes, 2. Ab-
satz.
b) Zur Auszahlung der jährlichen Nutzholzentschädigung, deren Höhe je nach Stand der
Forstkasse vom Burgerrat festgesetzt wird, sowie zur Ausrichtung der an Stelle von Los-
holz tretenden Geldbeträge.
c) Als Beiträge zu öffentlichen Zwecken nach Anweisung des Burgerrates und zur Einfüh-
rung von Zuschüssen in die allgemeine Burgerkasse.

§ 33.

    Jeweilen auf Schluss des Wirtschafts- und Rechnungsjahres ist die Jahresrechnung
vom Forstkassier nach folgenden Rubriken anzufertigen.
    Einnahmen:
1. Erlös aus Holz.
2. Erlös von Nebennutzungen.
3. Bussen und Entschädigungen.
4. Verschiedenes.
    Ausgaben:
1. Verwaltungskosten.
2. Löhne für Rüsten und Transport des Holzes.
3. Kulturkosten.
4. Weganlagen und Wegunterhalt.
6. Verschiedenes.
7. Rechnungskosten.
    Jm Einnehmen sind alle Forderungen zu verrechnen, deren Zahlungstermin innerhalb
des Rechnungsjahres liegt, auch wenn dieselben in Wirklichkeit noch ausstehen.
    Für alle Ausgaben sind quittierte Belege mit der Zahlungsanweisung des Burgerrates
beizubringen.
    Jn einem Anfang der Jahresrechnung ist ein Kassaausweis mit allen Details der ausste-
henden Guthaben aufzustellen. Die Forstkassarechnung ist von der Burgergutsrechnung
vollständig getrennt zu halten und wird auch den zuständigen Kassationsbehörden separat
vorgelegt. (Art. 20 des Forstgesetzes, 1. Absatz).
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VI. Schlussbestimmungen

§ 34.

    Das vorliegende Reglement ist dem Regierungsrat zur Sanktion vorzulegen. Es tritt mit 
dem 1. Oktober 1909 in Kraft.
    Durch dasselbe wird das Forstreglement vom 3. Februar 1868 aufgehoben.

§ 35.

    Eine Revision dieses Waldreglementes kann jederzeit von der Gemeindeversammlung
unter den gesetzlichen Vorbehalten beschlossen werden. Jm besonderen aber muss eine
Durchsicht stattfinden bei einer spätern Abänderung des Wirtschaftsplanes.
  Also beraten und angenommen in der Burgergemeindeversammlung vom 14. Mai 1909.

Jm Namen der Versammlung
Der Präsident:   Jakob Studer
Der Sekretär:    Samuel Bergmann

Depositionszeugnis.

    Der unterzeichnete Sekretär der Burgergemeinde Niederried bescheinigt hiermit, dass
vorliegendes Waldreglement gemäss Vorschrift  des § 9 der  Verordnung vom 15.  Juni
1869 zehn Tage vor und zehn Tage nach der Behandlung durch die Gemeindeversamm-
lung in der Burgergemeindeschreiberei  aufgelegen ist,  dass die Auflage gesetzlich be-
kannt gemacht worden ist, dass aber während der gesetzlich anberaumten Frist keine Ein-
sprachen eingegangen sind.
 Niederried, den 10. Juni 1909.

Der Burgergemeindeschreiber: S. Bergmann

Sanktion.
Der Regierungsrat des Kantons Bern

erteilt hiermit

dem vorstehenden Reglement die Genehmigung.

Bern, den 10. August 1909
Im Namen des Regierungsrates

der Präsident ...     der Staatsschreiber ...

3602.  
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